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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
8.0.1291.1.339988.325717
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Baumarkt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Baumarkt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Baumarkt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Baumarkt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Baumarkt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Baumarkt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Baumarkt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Baumarkt
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Baumarkt
	DokID: 765
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Baumarkt
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Verkauf von Baumaterialien, Baustoffen aller Art, Sanitäreinrichtungen und Fliesen, Gartenartikel sowie Pflanzen, Zuschneiden von Holzwerkstoffen, wie Platten und Leisten.
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: * §§ 18-23 ; 52 Arbeitsmittelverordnung (AM-VO)- für Stapler     
* §§ 15; 41 - 46 AM-VO - für Bearbeitungsmaschinen     
* Hinweis: für das Zuschneiden von Holzwerkstoffen: siehe spezielle Grundevaluierungen wie z.B. "Tischkreissäge"     
* Arbeitsstättenverordnung (AStV)- Verkehrswege, Sicherung der Flucht, Erste Hilfe, Brandschutz, Lagerungen, Beleuchtung,....
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: * Betriebsanleitungen für Maschinen, Anlagen und Geräte     
* Brandschutzpläne     
* Sicherheitsdatenblätter     
* Vormerkbücher, Prüfprotokolle
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	Hinweis: 
	Hinweis: MSchG § 4: z.B. langes Stehen, schweres Heben verboten
	Hinweis: eventuell in speziellen Bereichen (Holzzuschnitt) bitte beachten Sie die Grundevaluierungen der Branche Tischler
Stapler 
Leiter §7(3) KJBG-VO
	Hinweis: eventuell in speziellen Bereichen (Holzzuschnitt) bitte beachten Sie die Grundevaluierungen der Branche Tischler
Stapler
Leiter §7(3) KJBG-VO
	Angaben: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Stapler
	Hinweis: je nach Tätigkeit Gehörschutz, Handschuhe, Sicherheitsschuhe
	Hinweis: Lärmbereich
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: eventuell in speziellen Bereichen (Holzzuschnitt) bitte beachten Sie die Grundevaluierungen der Branche Tischler
	Hinweis: Elektrotechnik, Notbeleuchtung, Späneabsaugung, Stapler
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Eventuell Entstauber, Stapler-Ladezone
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Berührung infolge fehlerhafter bzw. beschädigter E-Anlage, Brandgefahr durch defekte E-Anlage
	Gefährdung: Blitzschutzanlagen
	Gefährdung: Schadhafte Handwerkzeuge und Handmaschinen
	Gefährdung: Scharfe Schneiden oder Spitzen an Handwerkzeugen, z.B. Stanleymesser
	Gefährdung: Fehlender Arbeitssitz
	Gefährdung: Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe
	Gefährdung: Heben, Tragen oder Bewegen von schweren Lasten
	Gefährdung: Ladevorrichtungen, wie Gleitschienen, Gleitpfosten oder Ladebrücken
	Gefährdung: Stolperstellen am Fußboden
	Gefährdung: Unebener Fußboden
	Gefährdung: Glatter, rutschiger Fußboden
	Gefährdung: Zu kalter Fußboden
	Gefährdung: Unzureichende Beleuchtung
	Gefährdung: Zu niedrige Luftfeuchtigkeit
	Gefährdung: Zu hohe Luftgeschwindigkeit (Zugluft)
	Gefährdung: Keine Notbeleuchtung
	Gefährdung: Absturz von erhöhten Standplätzen (>1m) wie: Podeste, Zwischendecken
	Gefährdung: Ausgang, Notausgänge durch Lagerungen verstellt
	Gefährdung: Fehlende Kennzeichnung für Notausgänge
	Gefährdung: Zu schmale Haupt- oder Nebenverkehrswege
	Gefährdung: Nicht gekennzeichnete Stufen auf Haupt- oder Nebenverkehrswegen
	Gefährdung: Unerlaubte Lagerungen (auch vorübergehende Lagerungen)
	Gefährdung: Lagerung gefährlicher Arbeitsstoffe
	Gefährdung: Fehlende Hinweise auf Rauchverbot und Verwendung von offenem Feuer und Licht in brand- und explosionsgefährdeten Räumen
	Gefährdung: Reparaturschweiß-, Schneide-, Löt- und Aufwärmarbeiten sowie sonstige funkenbildende Arbeiten in gefährdeten Räumen/Orten
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	Massnahmen: * Beschilderung
* Hinweis
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Hinweistafel
* Freigabe von Heißarbeiten
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Ordnung halten
* Brennbare Stoffe sofort entsorgen
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Prüfung und Komplettierung
	Massnahmen: * Deutlich und dauerhaft kennzeichnen
	Massnahmen: * Wiederkehrende Prüfung alle 2 Jahre durchführen
	Massnahmen: * Ordnung halten
* Unterweisung der Arbeitnehmer
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	Massnahmen: * Bedienung nur mit Staplerfahrerberechtigung und interner Fahrgenehmigung
* Heben von Arbeitnehmern nur mit zugelassenen, überprüften Arbeitskorb 
* Stapler beim Verlassen gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern
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	Massnahmen: * Regale Stand-, und Kippsicher ausführen
* Beschädigte Rahmen und Fachböden umgehend tauschen
* Regelmäßige Kontrolle der Einhängesicherungen
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